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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2020: Institutionen und Volksrechte

Der Bundesrat stand als Führungsgremium 2020 ganz besonders auf dem Prüfstand,
musste er doch aufgrund der Corona-Pandemie mittels Notrechts regieren. Darüber,
wie gut ihm dies gelang, gingen die Meinungen auseinander. Die Konjunktur der sich
bunt ablösenden Vertrauensbekundungen und Kritiken schien sich dabei mit der
Virulenz der Pandemiewellen zu decken. War das entgegengebrachte Vertrauen zu
Beginn des Lockdowns im März sehr gross, nahm die Kritik am Führungsstil der
Exekutive und an den föderalistischen Lösungen mit dem Rückgang der Fallzahlen und
insbesondere auch in der zweiten Welle zu. Eine parlamentarische Aufarbeitung der
Bewältigung der Pandemie durch die Bundesbehörden durch die GPK, aber auch
verschiedene Vorstösse zum Umgang des Bundesrats mit Notrecht werden wohl noch
einige Zeit zu reden geben. Für eine Weile ausser Rang und Traktanden fallen werden
hingegen die alle vier Jahre nach den eidgenössischen Wahlen stattfindenden
Diskussionen um die parlamentarische Behandlung der Legislaturplanung sowie die
bereits fünfjährige Diskussion über ein Verordnungsveto, die vom Ständerat abrupt
beendet wurde. Im Gegensatz dazu wird wohl die Regelung über das Ruhegehalt
ehemaliger Magistratspersonen noch Anlass zu Diskussionen geben. Den Stein ins Rollen
brachte 2020 die medial virulent kommentierte Rückzahlung der Ruhestandsrente an
alt-Bundesrat Christoph Blocher.

Wie kann und soll das Parlament seine Aufsicht über die Verwaltung verbessern? Diese
Frage stand auch aufgrund des Jahresberichts der GPK und der GPDel im Raum. Dieser
machte auf einige Mängel aufmerksam, was unter anderem zur Forderung an den
Bundesrat führte, eine Beratungs- und Anlaufstelle bei Administrativ- und
Disziplinaruntersuchungen einzurichten. Der seit 2016 in den Räten debattierten
Schaffung einer ausserordentlichen Aufsichtsdelegation, die mit den Rechten einer PUK
ausgestattet wäre, aber wesentlich schneller eingesetzt werden könnte, blies hingegen
vor allem aus dem Ständerat ein steifer Wind entgegen. Ein Dorn im Auge waren dem
Parlament auch die Kader der bundesnahen Betriebe: 2021 wird das Parlament über
einen Lohndeckel und ein Verbot von Abgangsentschädigungen diskutieren. 

Das Parlament selber machte im Pandemie-Jahr eher negativ auf sich aufmerksam. Paul
Rechsteiner (sp, SG) sprach mit Bezug auf den der Covid-19-Pandemie geschuldeten,
jähen Abbruch der Frühjahrssession von einem «Tiefpunkt der Parlamentsgeschichte
des Landes». Das Parlament nahm seine Arbeit jedoch bereits im Mai 2020 im Rahmen
einer ausserordentlichen Session zur Bewältigung der Covid-19-Krise wieder auf; Teile
davon, etwa die FinDel waren auch in der Zwischenzeit tätig geblieben. Dass die
ausserordentliche Session aufgrund von Hygienevorschriften an einem alternativen
Standort durchgeführt werden musste – man einigte sich für diese Session und für die
ordentliche Sommersession auf den Standort BernExpo  – machte eine Reihe von
Anpassungen des Parlamentsrechts nötig. Diese evozierten im Falle der
Abstimmungsmodalitäten im Ständerat einen medialen Sturm im Wasserglas. Die
Pandemie vermochte damit ziemlich gut zu verdeutlichen, wie wenig krisenresistent die
Parlamentsstrukturen sind, was zahlreiche Vorstösse für mögliche Verbesserungen nach
sich zog. Kritisiert wurde das Parlament auch abgesehen von Covid-19 und zwar, weil
der Nationalrat eine eher zahnlos gewordene, schon 2015 gestellte Forderung für
transparenteres Lobbying versenkte und damit auch künftig wenig darüber bekannt sein
wird, wer im Bundeshaus zur Vertretung welcher Interessen ein- und ausgeht.

Der Zufall will es, dass die SVP 2021 turnusgemäss gleichzeitig alle drei höchsten
politischen Ämter besetzen wird. In der Wintersession wurden Andreas Aebi (svp, BE)
zum Nationalratspräsidenten, Alex Kuprecht (svp, SZ) zum Ständeratspräsidenten und
Guy Parmelin zum Bundespräsidenten gekürt. In den Medien wurde diskutiert, wie es
Parmelin wohl gelingen werde, die Schweiz aus der Covid-19-Krise zu führen. 2020
standen Regierung und Parlament aber nur selten im Fokus der Medien – ganz im
Gegensatz zu den Vorjahren als die Bundesratserneuerungs- und -ersatzwahlen für viel
Medienrummel gesorgt hatten (vgl. Abb. 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). 

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Viel Druckerschwärze verbrauchten die Medien für verschiedene Ereignisse hinsichtlich
der Organisation der Bundesrechtspflege. Zum einen gab die Causa Lauber viel zu
reden. Gegen den Bundesanwalt wurde ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt, dem
Michael Lauber mit seinem Rücktritt allerdings zuvorkam. Die Wahl eines neuen
Bundesanwalts wurde zwar auf die Wintersession 2020 angesetzt, mangels geeigneter
Kandidierender freilich auf 2021 verschoben. Die zunehmend in die mediale Kritik
geratenen eidgenössischen Gerichte, aber auch der Vorschlag der SVP, ihren eigenen
Bundesrichter abzuwählen, waren Nahrung für die 2021 anstehenden Diskussionen um
die Justizinitiative. Was Letztere anbelangt, beschlossen die beiden
Rechtskommissionen Ende Jahr, einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative
auszuarbeiten.

Auch die direkte Demokratie wurde von den Auswirkungen der Covid-Pandemie nicht
verschont, mussten doch die Volksabstimmungen vom 20. Mai verschoben werden.
Darüber hinaus verfügte der Bundesrat Ende März einen Fristenstillstand bei den
Initiativen und fakultativen Referenden: Bis Ende Mai durften keine Unterschriften
mehr gesammelt werden und die Sammelfristen wurden entsprechend verlängert.
Auftrieb erhielten dadurch Forderungen nach Digitalisierung der Ausübung politischer
Rechte (z.B. Mo. 20.3908 oder der Bericht zu Civic Tech). Viel Aufmerksamkeit erhielt
dadurch auch der in den Medien so benannte «Supersonntag»: Beim Urnengang vom
27. September standen gleich fünf Vorlagen zur Entscheidung (Begrenzungsinitiative,
Kampfjetbeschaffung, Jagdgesetz, Vaterschaftsurlaub, Kinderabzüge). Nachdem Covid-
19 die direkte Demokratie eine Weile ausser Gefecht gesetzt hatte, wurde die
Abstimmung sozusagen als «Frischzellenkur» betrachtet. In der Tat wurde – trotz
Corona-bedingt schwierigerer Meinungsbildung – seit 1971 erst an vier anderen
Wochenenden eine höhere Stimmbeteiligung gemessen, als die am Supersonntag
erreichten 59.3 Prozent.
Das Parlament beschäftigte sich 2020 mit zwei weiteren Geschäften, die einen Einfluss
auf die Volksrechte haben könnten: Mit der ständerätlichen Detailberatung in der
Herbstsession übersprang die Idee, völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter
dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, eine erste Hürde. Auf der langen
Bank befand sich hingegen die Transparenzinitiative, deren Aushandlung eines
indirekten Gegenvorschlags die Räte 2020 in Beschlag genommen hatte; Letzterer wird
aber wohl aufgrund des Widerstands im Nationalrat eher nicht zustandekommen. 1

Bundesrat

Als «unnötiges Sommertheater» bezeichnete die Sonntagszeitung das in den Medien
lautstark begleitete Hin und Her um die Forderung von alt-Bundesrat Christoph
Blocher, sein Ruhegehalt nachträglich beziehen zu wollen. Der ehemalige Magistrat –
Blocher war von 2003 bis 2007 Justizminister – hatte im Juni 2020 CHF 2.7 Mio. an
Rückzahlungen gefordert. Zwar waren Besoldung und Ruhestandsgehälter der
Bundesrätinnen und Bundesräte immer wieder mal Gegenstand parlamentarischer
Vorstösse und medialer Berichterstattung, die Forderung Blochers, die Anfang Juli
publik geworden war, löste aber eine mittlere Lawine aus. In den Medien wurden
«Erstaunen» (Blick) und «Empörung» (Tages-Anzeiger) geäussert. Erstaunen über den
Umstand, dass einer der reichsten Schweizer eine solche Forderung überhaupt stellte.
Die Aargauer Zeitung vermutete, dass Blocher zwar reich, aber nicht genügend liquide
sei. Empörung wurde in den Medien laut, weil Blocher nach seiner Nichtwiederwahl
selber lautstark auf die Rente verzichtet habe – was von der Weltwoche und einigen
SVP-Exponenten allerdings bestritten wurde – und selber zu den stärksten Kritikern der
Ruhestandsregel gehört habe. Mit seinem Verzicht habe er sich nach seiner Abwahl
gebrüstet, erinnerte sich der Tages-Anzeiger. Zudem stiess vielen Kommentierenden
der Zeitpunkt der Forderung sauer auf. Angesichts der Corona-Krise sei die Forderung
«an Dreistigkeit kaum zu überbieten» (Tages-Anzeiger). Blocher selber verteidigte
seinen Anspruch. Dieser stehe ihm gesetzlich zu. Der jährliche Nichtbezug sei sogar
zum Vorteil des Staates gewesen, da das Geld in der Kasse geblieben sei. Allerdings wäre
es ein Geschenk an den Staat, wenn er die Rente jetzt nicht beziehen würde. Und wie
der Staat momentan verfahre, dürfe man ihm keine Geschenke machen. 

Die Forderung Blochers wurde aus verschiedenen Gründen zum Politikum – zu einem
«acte politique», wie Le Temps titelte. Zum einen reagierten verschiedene politische
Exponenten recht heftig. Es sei nur schwer nachzuvollziehen gab Cédric Wermuth (sp,
AG) zu Protokoll, dass ein Multimilliardär mitten in einer Krise Geld beziehe, dass er
nicht nötig habe. Gerhard Pfister (cvp, ZG) wurde im Tages-Anzeiger folgendermassen
zitiert: «Es ist jedem selber überlassen, wie er die Differenzierung zwischen legal und

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.07.2020
MARC BÜHLMANN
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legitim für sich formulieren will.» In verschiedenen Kommentaren wurde vermutet, dass
die Sache der SVP nicht gerade dienlich sei – auch im Hinblick auf die anstehende
Abstimmung über die Begrenzungsinitiative. Blocher spiele seinen Gegnern in die
Hände und schade seinem Ansehen, urteilte die Sonntagszeitung. SVP-nahe Kreise
wiederholten im Gegensatz dazu das Narrativ, dass Blocher «das Geld besser
einzusetzen» wisse «als die aktuelle Staatselite» – so z.B. SVP-Fraktionschef Thomas
Aeschi (svp, ZG) in der Sonntagszeitung. Die Weltwoche warf den Journalisten, die
Blocher Schamlosigkeit unterstellten, ihrerseits Charaktermangel vor.  
Zum anderen musste der Bundesrat über die Gewährung der Forderung entscheiden
und auch die FinDel sollte sich als übergeordnete Instanz der Sache noch annehmen.
Die aktuelle Regelung sieht vor, dass eine Magistratsperson bei Rücktritt oder Abwahl
ein Ruhegehalt von einem halben Jahreslohn pro Jahr erhält, was aktuell rund CHF
225'000 pro Jahr entspricht. Sind die ehemaligen Bundesrätinnen und Bundesräte
nach Ausscheiden aus dem Amt arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt oder ganz
gestrichen, wenn die Einnahmen durch die berufliche Tätigkeit die CHF 225'000
übersteigen – nicht einberechnet wird dabei freilich das Vermögen der
Magistratspersonen. Wer wie viel Ruhegehalt bezieht, wird nicht bekanntgegeben, die
Bundeskanzlei weist jeweils nur die Gesamtsumme an Ruhegehältern aus – 2019 betrug
dieser Betrag rund CHF 4.5 Mio., die von 19 Personen (darunter zwei ex-Bundeskanzler)
beansprucht worden seien, wie der «Blick» zu berichten wusste. Nicht geregelt war
bisher allerdings, ob und wie Ruhegehälter rückwirkend ausbezahlt werden. Die NZZ
erhoffte sich als Folge der Geschichte denn auch Reformen des «relativ feudalen»
Ruhegehalts, die dann vermutlich «Christoph Blocher zu verdanken» wären.

Der Bundesrat entschied am 1. Juli 2020, dass er der Forderung Blochers Folge leisten
und ihm CHF 2.7 Mio. auszahlen wolle, beauftragte aber die Bundeskanzlei und das
EJPD, die gesetzliche Lage abzuklären und eine Regelung zu prüfen, mit der ein
rückwirkender Bezug zukünftig verunmöglicht werde. Zudem solle die FinDel noch die
Frage klären, ob Ansprüche allenfalls nach fünf Jahren verjähren würden. In diesem Fall
erhielte Blocher statt CHF 2.7 Mio. noch rund CHF 1.1. Mio. 2

Nachdem die FinDel dem Bundesrat empfohlen hatte, nicht auf die Forderung von alt-
Bundesrat Christoph Blocher nach Rückzahlung seines Ruhegehalts einzugehen,
entschied sich die Regierung vorerst, von Blocher selber eine schriftliche Erklärung für
seine Beweggründe zu verlangen. Man gebe ihm «rechtliches Gehör», berichtete der
Ex-Justizminister in der Sonntags-Zeitung. Er habe nach seiner Nichtwiederwahl auf die
Auszahlung der Rente, nicht aber auf seinen Rentenanspruch verzichtet, präzisierte er.
Es sei ihm damals von der Bundeskanzlei zugesichert worden, dass ein nachträglicher
Bezug möglich sei, betonte Blocher gemäss NZZ.  

In der Zwischenzeit wurde diese Frage gar in Umfragen behandelt. Im Rahmen der
Tamedia-Umfrage im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen vom November 2020
(Konzernverantwortungsinitiative und Verbot der Kriegsmaterialfinanzierung) konnten
sich die Befragten auch zum Rentenbezug äussern. 74 Prozent der Befragten verneinten
den Anspruch des Milliardärs auf ein Ruhegehalt. Selbst die SVP-Anhängerschaft habe
sich mehrheitlich gegen den Erhalt der Rente ausgesprochen, wusste die Sonntags-
Zeitung zu berichten. 

Ende Oktober entschied sich der Bundesrat, Christoph Blocher ein Ruhegehalt für die
letzten fünf Jahre auszubezahlen. Da das geltende Recht nicht klar sei, habe die
Regierung im Juli die Regelung zuerst grosszügig ausgelegt und die FinDel um eine
Beurteilung gebeten. Nachdem diese empfohlen habe, ganz auf eine rückwirkende
Auszahlung zu verzichten, sei der Bundesrat auf diese ursprüngliche Idee
zurückgekommen. Er teile die Ansicht der FinDel, dass eine nachträgliche Begleichung
nicht dem Zweck der Ruhestandsregelungen entspreche, sei aber, gestützt auf zwei
Rechtsgutachten, der Meinung, dass dennoch ein rechtlicher Anspruch bestehe, der
freilich einer Verjährungsfrist von fünf Jahren unterstehe. Bis eine definitive Regelung
bestehe, würden deshalb entsprechende Anträge gutgeheissen, man unterstütze
jedoch die Ausarbeitung einer Rechtsgrundlage, mit der dies zukünftig nicht mehr
möglich sei.
Für Christoph Blocher bedeutete dieser Entscheid, dass er von den geforderten CHF
2.7 Mio. noch CHF 1.125 Mio. erhalten würde. In der Presse wurde der Entscheid des
Bundesrats mit Unverständnis aufgenommen: «Eine Million für Blocher, nichts für
Gewerbler», betitelte der Blick den gleichentags gefällten Entscheid des Bundesrats,
wegen Covid-19 Discos und Clubs zu schliessen. Dass ein 80-jähriger Multimilliardär
Millionen verlange, während Krankenpflegerinnen für wenig Geld Übermenschliches

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.10.2020
MARC BÜHLMANN
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leisteten, sei ein Affront, kommentierte das Boulevardblatt. 3

Statt der verlangten CHF 2.77 Mio. sprach die Regierung dem ehemaligen Justizminister
Christoph Blocher CHF 1.1 Mio. des bisher nicht eingeforderten Ruhegehalts zu.
Basierend auf einer Empfehlung der FinDel wurde die nachträgliche Rückzahlung auf
fünf Jahre beschränkt und eine Verjährung früherer Forderungen geltend gemacht.
Hatte Christoph Blocher zuerst noch mit juristischen Schritten gedroht, begnügte er
sich schliesslich mit den CHF 1.1 Mio. Es sei ihm grundsätzlich darum gegangen, eine
Diskussion um dieses Ruhegehalt auszulösen, erklärte er gegenüber dem Blick. 
Dies schien auch deshalb gelungen zu sein, weil Mike Egger (svp, SG) in der Folge einen
Vorstoss einreichte, mit dem die Ruhegehälter abgeschafft werden sollten (Mo.
20.4698) – dagegen hatte sich der Bundesrat freilich schon im Rahmen eines früheren
Postulatsberichts ausgesprochen. Ehemalige Magistratinnen und Magistraten erhalten –
wenn sie nicht mehr arbeitstätig sind – pro Jahr einen halben Bundesratslohn, also
rund CHF 225'000. Pro Jahr werden total rund CHF 15 Mio. an rund hundert ehemalige
Magistratspersonen oder ihre Hinterbliebenen ausbezahlt. Darunter finden sich rund
drei Viertel ehemalige Bundesrichterinnen und -richter und ein Viertel ehemalige
Mitglieder des Bundesrats bzw. ehemalige Bundeskanzlerinnen oder Bundeskanzler.
Bezüglich rückwirkender Forderungen empfahl die eidgenössische Finanzkontrolle in
der Folge der Bundeskanzlei, künftig solche Ansprüche möglichst ganz auszuschliessen
oder höchstens «zeitlich eng zu beschränken». 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.03.2021
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Die Frühjahrssession 2021, in der die Behandlung der zweiten Revision des Covid-19-
Gesetzes anstand, fiel mitten in die Diskussionen über stärkere Lockerungen der
Covid-19-Massnahmen. In den letzten zwei Monaten waren die Stimmen, die eine
weitergehende Lockerung der Einschränkungen forderten, immer lauter geworden.
Zwar hatte der Bundesrat einen ersten, vorsichtigen Öffnungsschritt auf den 1. März
2021 angekündigt, mit dem Läden, Museen und Aussenbereiche von Sport- und
Freizeitanlagen wieder geöffnet werden sollten. Für Ärger sorgte jedoch, dass er
beispielsweise die Restaurants, auch deren Terrassen, weiterhin geschlossen lassen
und auch keinen verbindlichen Öffnungstermin angeben wollte. Dies führte zu starker
Kritik am Bundesrat, dieser entscheide eigenmächtig und würde die Kantone und das
Parlament nur noch pro forma anhören – liess etwa Mike Egger (svp, SG) verlauten.
Insbesondere die SVP übte Kritik am Bundesrat und forderte eine unverzügliche
Öffnung. Alt-Bundesrat Christoph Blocher nannte Gesundheitsminister Berset implizit
einen Diktator und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) unterstellte dem
Bundesrat, eine «Diktatur» eingeführt und die Demokratie ausgeschaltet zu haben. Die
Kritik an Gesundheitsminister Berset ging gar soweit, dass sich die SVP-Bundesräte
Maurer und Parmelin an einer bundesrätlichen Pressekonferenz hinter ihren
Regierungskollegen stellen und betonen mussten, dass die Regierung ihre
Entscheidungen in corpore treffe. 

Vor der Session forderten dann verschiedene Kommissionen verbindliche frühere
Öffnungen: Die WBK-SR verlangte in ihrem Mitbericht allgemein konkrete Kriterien für
einen Lockdown-Ausstieg im Kultur- und Sportbereich, die SGK-NR wollte
Gastrounternehmen, Kultur- und Freizeitbetriebe spätestens ab dem 22. März 2021
öffnen lassen und die WAK-SR regte in einem Brief an den Bundesrat ebenfalls
entsprechende Lockerungen an. Die WAK-NR beantragte schliesslich mit 12 zu 11
Stimmen bei 1 Enthaltung, «in der Änderung des Covid-19-Gesetzes die
Wiedereröffnung der Restaurants per 22. März 2021 vorzusehen». Darüber hinaus
wollte die WAK-NR die Dauer eines möglichen durch den Bundesrat ausgesprochenen
Lockdowns (Schliessung von Publikumseinrichtungen, Homeoffice-Pflicht) im Covid-19-
Gesetz auf 90 Tage begrenzen und die Information der Öffentlichkeit durch die Covid-
19-Task-Force im Rahmen der bundesrätlichen Pressekonferenz beenden – neu sollten
also nur noch Bundesrat und Parlament an der Pressekonferenz öffentlich informieren.
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass die epidemiologische Lage eine
entsprechende Öffnung erlaube und die Einschränkungen des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens deshalb nicht mehr zu rechtfertigen seien. Zudem reichte die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Kommission die Vorlage für eine Erklärung des Nationalrats ein, die ebenfalls die
Forderung nach einer schnellen Öffnung beinhaltete. 
Dieses Vorgehen der WAK-NR warf in den Medien hohe Wellen. Kritisiert wurde
insbesondere die Idee, einen verbindlichen Öffnungstermin ins Gesetz zu schreiben.
Damit binde man dem Bundesrat die Hände und er könnte bei einem Anstieg der
Fallzahlen nicht mehr reagieren, mahnte etwa Mitte-Fraktionschefin Andrea Gmür
(mitte, LU), die jedoch die Forderungen nach einem Strategiewechsel durchaus teilte.
WAK-SR-Präsident Levrat (sp, FR) erachtete die Forderung der WAK-NR gar als
verfassungswidrig, zumal der Bundesrat mit dem Schutz der Bevölkerung betraut sei,
nicht das Parlament. Man könne das «Ende der Pandemie nicht per Gesetz festlegen»,
betonte er gegenüber den Medien. Entsprechend sei die Stimmung vor der ersten
Ratssitzung aufgeheizt, wie die Medien ausführlich berichteten. 

Neben der Öffnungsdebatte beschäftigten sich die Kommissionen jedoch auch mit
Aspekten der eigentlichen Gesetzesrevision. Die WBK-SR verlangte unter anderem
einen Verzicht auf die Notwendigkeit von Lohnsenkungen für Sportvereine, die A-
Fonds-perdu-Beiträge erhalten. Die FK-SR wollte die Schwelle für die Härtefallhilfe
senken und diese ab einem Umsatzausfall von 25 Prozent (bisher 40 Prozent) gewähren.
Die SGK-NR forderte, die Bestimmungen zur Kurzarbeit, welche noch auf Ende März
2021 befristet waren, bis Ende 2021 zu verlängern. Erneut wollte die Kommission zudem
die Verzugszinsen unter anderem bei der direkten Bundessteuer aussetzen. Darüber
hinaus schlug die SGK-NR auch Vorschüsse für den Fall vor, dass ein Hilfegesuch von
den Kantonen nicht innert 30 Tagen bearbeitet werden kann. Die WAK-SR wollte zudem
den Zugang zu Härtefallhilfen auf Unternehmen ausdehnen, die zwischen dem 1. März
2020 und dem 30. Oktober 2020 gegründet wurden – bisher mussten die Unternehmen
vor dem 1. März 2020 gegründet worden sein. Zudem sollte der Bund neu bei
Härtefallhilfen für Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio. 80 Prozent
(bisher: 70 Prozent) der Kosten übernehmen, im Gegenzug aber einen Teil von hohen A-
Fonds-perdu-Beiträgen an grössere Unternehmen in bestimmten Fällen rückfordern
können. 5
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